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Milka: Verbraucherzentrale Hamburg
gewinnt gegen Mondelez
Landgericht Bremen stärkt Verbraucherrechte bei versteckten Preiserhöhungen

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat im Streit um Schokoladentafeln der Marke Milka
einen Erfolg erzielt. Das Landgericht Bremen entschied, dass Verbraucherinnen und
Verbraucher nicht darüber getäuscht werden dürfen, wenn Produkte bei
gleichbleibender Verpackung weniger Inhalt enthalten (Urteil des Landgerichts Bremen
vom 22. April 2026, Az. 12 O 118/25).

Im konkreten Fall hatte der Hersteller Mondelez im vergangenen Jahr die Füllmenge
einiger Schokoladentafeln der Marke Milka von 100 auf 90 Gramm reduziert – bei
unveränderter Verpackungsgröße und gleichem Design. Für Käuferinnen und Käufer war
die Änderung aus Sicht der Verbraucherzentrale auf den ersten Blick kaum erkennbar.
Außerdem würde die Mengenangabe im Regal häufig durch Umkartons verdeckt. Zwar
sei die neue Füllmenge formal korrekt auf der Vorderseite der Schokoladentafeln
angegeben, doch gehe der Hinweis im Gesamtbild der Verpackung unter, weil er nicht
hervorgehoben sei.

Das Gericht folgte in wesentlichen Punkten der Argumentation der Verbraucherzentrale
Hamburg. Es führte in der Urteilsbegründung aus, dass eine Irreführung durch eine
sogenannte relative Mogelpackung vorliege. Die Fehlvorstellung der Verbraucher über
die Füllmenge und damit eine Täuschung ergebe sich (nur) aus dem Vergleich mit dem
früheren Produkt und nicht durch die Gestaltung der Verpackung. Der
Wiedererkennungseffekt der Verpackung überlagere die tatsächliche Veränderung des
Inhalts. Von Verbraucherinnen und Verbrauchern könne nicht erwartet werden, bei
ihnen bekannten Produkten stets akribisch die gesamte Verpackung zu studieren, um



versteckten Preiserhöhungen der Hersteller auf die Spur zu kommen.

„Viele Menschen greifen zu den Milka-Tafeln und merken nicht, dass sie nur noch 90
statt 100 Gramm Schokolade für ihr Geld bekommen“, sagt Armin Valet von der
Verbraucherzentrale Hamburg. „Wir freuen uns daher über das Urteil des Bremer
Landgerichts. Es stärkt die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei
versteckten Preiserhöhungen.“

Aus Sicht der Hamburger Verbraucherschützer hat das Urteil Signalwirkung. Hersteller
dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher bei schrumpfenden Packungsinhalten nicht
in die Irre führen. „Jetzt ist der Gesetzgeber gefordert, endlich weitere verbindliche
Regelungen gegen Mogelpackungen zu schaffen“, fordert Valet.

Die Milka Schokolade wurde von Verbraucherinnen und Verbrauchern Anfang des Jahres
mit überwältigender Mehrheit zur „Mogelpackung des Jahres 2025“ gewählt. In den
vorangegangenen Monaten waren bereits hunderte Beschwerden zu dem Produkt bei
der Verbraucherzentrale Hamburg eingegangen.

Mehr Informationen über das Verfahren finden Interessierte auf der Internetseite der
Verbraucherzentrale Hamburg unter: www.vzhh.de/milka

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung wiedergibt.
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